
 

 

 

 

 

An  

die Eltern und Erziehungsberechtigten  

der Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs 

           Sterup, 22.02.2021 

Besondere Regelungen beim Rücktritt von der ESA-Prüfung  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

im Rahmen der Pandemiebedingungen wurden die Regelungen zu den Abschlüssen ESA und MSA 

im laufenden Schuljahr angepasst. Dazu ist Ihnen und euch bereits ein Informationsschreiben zuge-

gangen. Diese Regelungen betreffen aber auch insbesondere jene Schülerinnen und Schüler, die von 

der Möglichkeit Gebrauch machen, sich in die Klassenstufe 8 zurücksetzen zu lassen.  

Bis zum 19.03.2021 (Eingang bei der Schule) ist ein Rücktritt von der Prüfung zum ESA schriftlich 

auf Antrag (formloses Schreiben) möglich. Mit der Erklärung des Rücktritts tritt die Schülerin/der Schü-

ler mit sofortiger Wirkung in das 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe 8 (ESA) zurück. Die beim erstmaligen 

Durchlaufen der Jahrgangsstufe 8 erworbenen Noten bleiben unverändert. Mit dem Eintritt in die Jahr-

gangsstufe 9 im Schuljahr 2021/2022 müssen dort alle Noten neu erworben werden. Das gilt ebenso 

für die erfolgte Projektarbeit in Jahrgangsstufe 9.  

Diese Regelung, dass auch die Projektarbeit wiederholt werden muss, ist neu und hat uns leider erst 

Ende der vergangenen Woche erreicht. Daher ist bei einigen Gesprächen noch die Information an Sie 

und Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn gegangen, dass die Projektarbeitsnote bestehen bleibt. Dies ist durch 

diese neue Regelung leider nicht mehr gültig! Das bedeutet für unsere Schülerinnen und Schüler, die 

den Antrag auf Rücktritt stellen, dass sie ihre bisher erarbeitete Projektarbeit zwar gerne bis zum Ende 

inklusive der Prüfung durchführen können (zur Übung und Unterstützung der anderen Gruppenmit-

glieder), jedoch keine Benotung dafür erhalten. Im kommenden Schuljahr 2021/2022 muss die Pro-

jektarbeit dann neu erstellt werden.  

Die Schülerinnen und Schüler, die in der Jahrgangsstufe 9 verbleiben, haben durch diese Regelung 

keine Nachteile in der Benotung, sollte es durch einen Rücktritt dazu kommen, dass ein Teil der Pro-

jektarbeit nicht präsentiert werden kann.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Klassenlehrerin Ihrer Tochter bzw. Ihres Soh-

nes oder Sie wenden sich an mich (per Mail an stephanie.sauer@has-sterup.org oder Nachricht über 

das Schulsekretariat).   

Mit freundlichem Gruß,  

 

Koordination Klassen 7-10 
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